
Leistungsbewertung im Fach Informatik  

www.brackwedergymnasium.de               Seite 1 von 4 

2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung  
Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von 
Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewertungskrite-
rien und deren Gewichtung zu treffen.  

Schulische Leistungsbewertung steht im Spannungsfeld pädagogischer und gesellschaftlicher Ziel-
setzung. Unter pädagogischen Gesichtspunkten hat sie vornehmlich das Individuum im Blick. Hier 
soll sie über den Leistungszuwachs rückmelden und dadurch die Motivation für weitere Anstren-
gungen erhöhen. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre noch vorhandenen fachlichen 
Defizite wie auch ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, um dadurch ein realistisches Selbstbild 
aufzubauen. Sie ist Basis für gezielte individuelle Förderung. 

Für die Erziehungsberechtigten sind Noten eine einfache und zentrale Information zum Leistungs-
tand ihre Kinder. Sie bieten den Anlass, über die Ursache von Defiziten und über die Beseitigung von 
Lernschwierigkeiten verschiedenster Art Rücksprache zu halten. Noten sind zudem Grundlage und 
Anlass, in den halbjährlich stattfindenden pädagogischen Konferenzen über die Schwierigkeiten und 
besonderen Probleme einzelner Schüler wie auch Klassen zu beraten und Maßnahmen zur Verbes-
serung zu beschließen. 

Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Informatik für die 
gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz des Konrad-Zuse-Gymnasiums im Einklang mit dem 
entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung 
und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanfor-
derungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. 
Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten ge-
nannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 

Die gesellschaftliche Funktion von Noten zu erfüllen ist der Schule aufgegeben. Noten entscheiden 
mit über Schullaufbahnen, Versetzungen und Abschlüsse. Zeugnisse sind mitentscheidender Para-
meter bei der Zuteilung von Berufs- und Lebenschancen. Daraus erwachsen für die Beurteilenden 
eine besondere Verantwortung und die Pflicht einer größtmöglichen Objektivität bei der Notenfin-
dung. Die Fachkonferenz Informatik legt die Kriterien für die Leistungsbeurteilung fest. Die Lehre-
rinnen und Lehrer machen diese Kriterien den Schülerinnen und Schülern transparent. 

Es gelten folgende Grundsätze der Leistungsbewertung: 

• Lernerfolgsüberprüfungen sind ein kontinuierlicher Prozess. Bewertet werden alle im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schriftliche Arbeiten, mündliche 
Beiträge, praktische Leistungen). 

• Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht geförderten Kompetenzen. 
• Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern im Unterricht hinreichend Gelegenheit, 

die entsprechenden Anforderungen der Leistungsbewertung im Unterricht in Umfang und 
Anspruch kennenzulernen und sich auf sie vorzubereiten. 

• Bewertet werden der Umfang, die selbstständige und richtige Anwendung der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Art der Darstellung. 
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2.4.1 Beurteilungsbereich Klausuren  
Verbindliche Absprachen:  

Kursarbeiten bzw. Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse einer voraus-
gegangenen Unterrichtsreihe. Sie sind so anzulegen, dass Sachkenntnisse und methodische Fertig-
keiten nachgewiesen werden können. Sie bedürfen einer angemessenen Vorbereitung und verlan-
gen klare Aufgabenstellungen. Im Umfang und Anforderungsniveau sind Kursarbeiten bzw. Klausu-
ren abhängig von den kontinuierlich ansteigenden Anforderungen entsprechend dem Lehrplan. 

Es ist darauf zu achten, dass nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die inhaltliche Qualität, 
sondern auch die angemessene Form der Darstellung unabdingbare Kriterien der Bewertung der 
geforderten Leistung sind. 

Bei der Formulierung von Aufgaben werden die für die Abiturprüfungen geltenden Operatoren des 
Faches Informatik schrittweise eingeführt, erläutert und dann im Rahmen der Aufgabenstellungen 
für die Klausuren benutzt. 

Die Fachkonferenz legt die Dauer der Kursarbeiten und Klausuren fest. Am Brackweder Gymnasium 
gelten für die Sekundarstufe I und II folgende Regelungen:  

Stufe 1. Klausur, 1. Halbjahr 2. Klausur, 1. Halbjahr 1. Klausur, 2. Halbjahr 2. Klausur, 2. Halbjahr 

EF --- 90 Min. 90 Min. --- 

Q1 GK 90 Min. 90 Min. 135 Min. 135 Min. 

Q2 GK 180 Min. 180 Min. 225 Min. --- 

 

Ab dem Schuljahr 2025/2026 gelten laut Fachkonferenzbeschluss die folgenden Klausurlängen: 

Stufe 1. Klausur, 1. Halbjahr 2. Klausur, 1. Halbjahr 1. Klausur, 2. Halbjahr 2. Klausur, 2. Halbjahr 

EF --- 90 Min. 90 Min. --- 

Q1 GK 90 Min. 90 Min. 135 Min. 135 Min. 

Q2 GK 135 Min. 180 Min. 225 Min. --- 

 

In der Qualifikationsphase I kann die erste Klausur im 2. Halbjahr durch eine Facharbeit ersetzt wer-
den. Die Aufgabentypen, sowie die Anforderungsbereiche I-III sind entsprechend den Vorgaben in 
Kapitel 3 des Kernlehrplans zu beachten.  

Kriterien  

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen in Klausuren erfolgt über ein Raster mit Hilfspunkten.  

Spätestens ab der Qualifikationsphase orientiert sich die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den 
Notenstufen an dem Zuordnungsschema des Zentralabiturs. Von diesem kann aber im Einzelfall be-
gründet abgewichen werden, wenn sich z.B. besonders originelle Teillösungen nicht durch Hilfs-
punkte gemäß den Kriterien des Erwartungshorizontes abbilden lassen oder eine Abwertung wegen 
besonders schwacher Darstellung (APO-GOSt §13 (2)) angemessen erscheint.  

Die Note ausreichend (5 Punkte) soll bei Erreichen von 45 % der Hilfspunkte erteilt werden.  
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2.4.2 Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit 

Den Schülerinnen und Schülern werden die Kriterien zum Beurteilungsbereich „sonstige Mitarbeit“ 
zu Beginn des Schuljahres genannt. 
Der Beurteilungsbereich „Mitarbeit im Unterricht“ erfasst die Qualität und Kontinuität der Bei-
träge, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erbringen. Diese Beiträge sollen unterschied-
liche mündliche und schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung, die inhaltliche 
Reichweite und das Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. 
 
Leistungsaspekte 
Mündliche Leistungen 
• Beteiligung am Unterrichtsgespräch 
• Zusammenfassungen zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 
• Präsentation von Arbeitsergebnissen 
• Referate 
• Mitarbeit in Partner-/Gruppenarbeitsphasen 
 
Neben der Richtigkeit, Vollständigkeit und Komplexität der Gedankengänge sind die der Alters-
stufe angemessene sprachliche Darstellung und die Verwendung der Fachsprache von Bedeutung. 
 
Praktische Leistungen am Computer 
• Implementierung, Test und Anwendung von Informatiksystemen 
 
Sonstige schriftliche Leistungen 
• Lernerfolgsüberprüfung durch kurze schriftliche Übungen 

In Kursen, in denen höchstens 50% der Kursmitglieder eine Klausur schreiben, finden schriftli-
che Übungen mindestens einmal pro Kurshalbjahr statt, in anderen Kursen entscheidet über 
die Durchführung die Lehrkraft. 
Schriftliche Übung dauern ca. 20 Minuten und umfassen den Stoff der letzten ca. 4–6 Stunden. 

• Bearbeitung von schriftlichen Aufgaben im Unterricht 
• Arbeitsmappe und Arbeitstagebuch zu einem durchgeführten Unterrichtsvorhaben 
 
Kriterien und individuelle Förderung 
Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die mündlichen als auch für die schriftlichen 
Formen der sonstigen Mitarbeit. 
Die Bewertungskriterien stützen sich auf 
• die Qualität der Beiträge, 
• die Quantität der Beiträge und 
• die Kontinuität der Beiträge. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer beobachten die individuellen Leistungen in allen Bereichen der Infor-
matik über einen längeren Zeitraum, um auf dieser Grundlage ein Leistungsbild zu erhalten. Neben 
der Orientierung an den Kompetenzstandards der jeweiligen Jahrgangsstufe kann bei der Leis-
tungsbewertung auch die jeweilige Entwicklung des Schülers bzw. der Schülerin, gemäß der zu be-
obachtenden Lern- und Denkfortschritts berücksichtigt werden. 
Der Informatikunterricht lebt von der verantwortungsvollen und selbständigen Arbeit der Schüle-
rinnen und Schüler, so dass die Lehrperson die nötige Zeit hat, bei Bedarf gezielt und individuell zu 
fördern. 
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Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen anhand von vertiefenden Problem-
stellungen erweitern. 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden zu Beginn eines jeden Halbjahres den Schülerin-
nen und Schülern transparent gemacht. Leistungsrückmeldungen können erfolgen 
• nach einer mündlichen Überprüfung, 
• bei Rückgabe von schriftlichen Leistungsüberprüfungen, 
• nach Abschluss eines Projektes, 
• nach einem Vortrag oder einer Präsentation, 
• bei auffälligen Leistungsveränderungen, 
• auf Anfrage, 
• als Quartalsfeedback und 
• zu Eltern- oder Schülersprechtagen. 
 
Die Leistungsrückmeldung kann 
• durch ein Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler, 
• durch einen Feedbackbogen, 
• durch die schriftliche Begründung einer Note oder 
• durch eine individuelle Lern-/Förderempfehlung erfolgen. 
 
Leistungsrückmeldungen erfolgen auch in der Einführungsphase im Rahmen der kollektiven und 
individuellen Beratung zur Wahl des Faches Informatik als fortgesetztes Grundkursfach in der Qua-
lifikationsphase. 


